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Arbeitnehmerempfang der Landesregierung zum „Tag der Arbeit“

NRW, das Land der Arbeit – seit 80 Jahren
Anlässlich des „Tag der Arbeit“ 
am 1. Mai fand auch in diesem 
Jahr wieder der Arbeitnehmer-
empfang der NRW-Landes
regierung statt, zu dem auch 
Vertreterinnen und Vertreter 
des DBB NRW eingeladen wa-
ren. Mit einer klaren Analyse 
der wirtschaftlichen Lage 
begrüßte NRW-Ministerpräsi-
dent Hendrik Wüst in der 
Stadthalle Hagen die anwe-
senden Gäste. Und mit klaren 
Antworten: Nordrhein-
Westfalen habe mit der 
Altschuldenentlastung für 
Kommunen, dem Nordrhein-
Westfalen-Plan für gute 
Infrastruktur als größtem In
frastrukturprogramm der Lan-
desgeschichte und dem neuen 
Tarifentgeltsicherungsgesetz 
für faire Arbeitsbedingungen 
geliefert. Jetzt brauche es 
einen gemeinsamen Schulter-
schluss – in der Sozialpartner-
schaft und in der demokrati-
schen Mitte. Ministerpräsident 
Hendrik Wüst: „Das Geschimp-
fe auf Arbeitgeber ist genauso 
falsch wie das Geschimpfe auf 
Arbeitnehmer. Die Mehrheit 
der Menschen in unserem Land 
leistet jeden Tag extrem viel – 
im Job, in den Familien, in der 
Gesellschaft. Dafür stehen 
Millionen von Arbeitnehme
rinnen und Arbeitnehmern in 
Nordrhein-Westfalen jeden 
Tag auf. Deshalb verstehen wir 
uns als das Land der Arbeit – 
und das seit 80 Jahren.“

Wüst weiter: „Arbeit prägt un-
ser Selbstverständnis, genauso 
wie Miteinander und Solidari-
tät. Und klar: Die wirtschaft
liche Lage ist herausfordernd 
und die Eskalation im Nahen 
Osten setzt die Weltwirtschaft 
massiv unter Druck. Aber genau 
deshalb braucht es weniger 
Geschimpfe und mehr Mitein-
ander – einen Schulterschluss. 
Denn es braucht ein Bündnis 
von Gewerkschaften, Arbeitge-
bern und Politik für Investition, 
Innovation, Beschäftigung und 
Wettbewerbsfähigkeit. Ich hal-
te es deshalb für richtig, dass 
Gewerkschaften und Arbeitge-
ber in Berlin mit an den Tisch 
kommen – für ein echtes Mitei-
nander und eine pragmatische 
Mitte in diesem Land. Für mich 

steht fest: Wir brauchen einen 
Konsens zur Zukunftsfähigkeit 
unseres Landes. Wir brauchen 
einen Konsens 2030.“

Der Arbeitnehmerempfang der 
Landesregierung findet jährlich 
statt und wurde bereits in den 
1980er-Jahren vom damaligen 
Ministerpräsidenten Johannes 
Rau eingeführt. Traditionell 
nehmen vor allem Vertreterin-
nen und Vertreter von Gewerk-
schaften, Betriebs- und Perso-
nalräten teil.

Schon Karl Arnold, der erste frei 
gewählte NRW-Ministerpräsi-
dent (1947–1956), prägte kurz 
nach der Gründung unseres Lan-
des den Satz: „Das Land Nord-
rhein-Westfalen will und wird 

das soziale Gewissen der Bun-
desrepublik sein.“ Nach seinem 
Verständnis sollte NRW damals 
die soziale Gerechtigkeit und 
den Ausgleich zwischen Kapita-
lismus und Marxismus in der 
jungen Bundesrepublik fördern. 
Arnold verstand sich als Vertre-
ter eines „christlichen Sozialis-
mus“ und förderte die betrieb
liche Mitbestimmung.

Auch für die Vertreter des DBB 
NRW ist der alljährliche Emp-
fang eine wichtige Netzwerk-
veranstaltung, um in Gesprä-
chen mit Vertretern von Politik 
und Verwaltung für die Inte
ressen aller Beschäftigten des 
öffentlichen Dienstes in Land 
und Kommunen zu werben.�
� MM

Vertreter des DBB NRW mit NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst auf dem 
Arbeitnehmerempfang der Landesregierung in der Stadthalle Hagen
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Interview mit Mehrdad Mostofizadeh, Fraktionsvorsitzender Bündnis 90/Die Grünen

NRW stellt öffentlichen Dienst besser in die Zeit
Mehrdad Mostofizadeh ist seit 2010 Abgeordneter im Landtag Nordrhein-Westfalen. Dort ist er seit Feb-
ruar 2026 wieder Vorsitzender der Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen. Diese Funktion hatte er bereits 
von März 2015 bis Mai 2017 inne. Von Oktober 2020 bis Februar 2026 war er Erster Parlamentarischer 
Geschäftsführer der Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen. Mehrdad Mostofizadeh ist Ordentliches Mit-
glied im Ausschuss für Arbeit, Gesundheit, Soziales sowie im Ältestenrat des NRW-Landtags.

NRW Magazin: Der aktuelle 
Fachkräftemangel betrifft auch 
in NRW sowohl die Privatwirt-
schaft als auch die öffentlichen 
Arbeitgeber. Die Landesregie-
rung meldete zuletzt beacht
liche 14 938 unbesetzte Plan-
stellen für Beamtinnen und 
Beamte sowie 4 244 unbesetzte 
Stellen für Tarifbeschäftigte. 
Nicht nur, dass die vorgesehe-
nen Finanzmittel im Landes-
haushalt eingespart werden, 
sondern der Arbeitsumfang der 
unbesetzten Stellen muss von 
anderen Beschäftigten aufge-
fangen werden. So leisten laut 
einer Umfrage rund 40 Prozent 
aller Beschäftigten im öffentli-
chen Dienst, also Lehrer, Richter, 
Polizisten und so weiter, regel-
mäßig Überstunden. 22 Prozent 
leisten durchschnittlich ein bis 
fünf Überstunden pro Woche, 
weitere 17 Prozent arbeiten 
mehr als fünf Stunden pro Wo-
che länger als vertraglich ver-
einbart. 47 Prozent gaben an, 
dass sie nach der Arbeit sehr 
häufig zu erschöpft sind, um 
sich noch um private oder fami-
liäre Angelegenheiten zu küm-
mern. Mit welchen konkreten 
Maßnahmen plant die Regie­
rungskoalition, die Anzahl der 
unbesetzten Stellen zu redu­
zieren und die Überstunden­
situation zu verbessern?

Mostofizadeh: Zunächst möch-
te ich darauf hinweisen, dass 
sich die Situation schon etwas 
verbessert hat, also es sind 
schon erkennbar weniger un
besetzte Stellen. Positiv ist 
beispielsweise die Entwicklung 
im Justizbereich, hier gibt es 
einen deutlichen Rückgang 
unbesetzter Stellen. Unsere 
Ausbildungsoffensive in den 

Laufbahngruppen 1.2 und 2.1 
entfaltet offensichtlich Wir-
kung, was mich sehr freut. Die 
zusätzlichen Stellen an den Ge-
richten führen dazu, dass wich-
tige Verfahren wie zum Beispiel 
im Verwaltungs- und Asyl
bereich deutlich beschleunigt 
werden. Trotzdem müssen wir 
uns des Fachkräftemangels und 
der Nachwuchsförderung be-
wusst sein. Wir haben zum Bei-
spiel einen hohen Bedarf an so-
zialpädagogischen Fachkräften, 
also Erzieherinnen und Erzie-
hern, wie auch im Finanz
bereich oder der Justiz. Hier 
haben wir schon attraktive 
Arbeitsbedingungen, aber da 
werden wir noch mal eine 
Schippe drauflegen. Neben 
einer Werbekampagne wollen 
wir die Bezahlung von Fach
kräften in Form einer Moder
nisierung des Zulagenwesens 
verbessern und dadurch auch 
gerechter machen. Das wird ein 
zweistelliger Millionenbetrag 
sein, den wir dafür in die Hand 
nehmen. Und Ähnliches tun wir 
auch in anderen Bereichen.

Wir haben auch in die Arbeits-
zeit mehr Flexibilität gebracht, 
zum Beispiel durch das Lebens-
arbeitszeitkonto oder durch 
die Möglichkeit, dass man das 
Beamtenverhältnis verlassen 
kann, ohne dass alle Pensions-
ansprüche verloren gehen. Das 
mag auf den ersten Blick nach 
einer Schwächung aussehen. 
Ich glaube jedoch, es ist eine 
Stärkung. Denn junge Men-
schen, die vor dieser wichtigen 
Lebensfrage stehen, treffen 
nicht immer sofort die für sie 
richtige Entscheidung und 
können diese später dann noch 
korrigieren. Das finde ich 

grundsätzlich gut. Insofern 
glaube ich auch, gerade in 
Bereichen wie der Steuerbera-
tung oder der IT ist das von 
Vorteil. Ich kenne auch genü-
gend Leute, die mit 35 oder 40 
sagen, na ja, hätte ich mich 
mal anders entschieden. Dass 
es da eine Durchlässigkeit 
auch in die andere Richtung 
gibt, finde ich gut, schließlich 
sollte der öffentliche Dienst 
auch von den Kompetenzen 
und Berufserfahrungen profi-
tieren, die jemand in der Wirt-
schaft gesammelt hat.

Gleicher Lohn für gleich
wertige Arbeit – das ist uns 
wichtig. Daher haben wir 
dafür gesorgt, dass alle Lehr
kräfte schrittweise in die 
Eingangsbesoldung A 13 
überführt werden – bis 
2026 geben wir dafür rund 
900 Millionen mehr aus. Im 
Bereich der Laufbahn und 
den Zulagen haben wir Anpas-
sungen und eine Dynamisie-
rung auf den Weg gebracht 
und investieren dafür jährlich 
einen zweistelligen Millionen-
betrag.

Grünen-Fraktionsvorsitzender Mehrdad Mostofizadeh 
und Roland Staude, 1. Vorsitzender des DBB NRW
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NRW Magazin: Dass auch 
Beamte in die gesetzliche Ren-
ten- sowie Krankenversiche-
rung einzahlen sollen, ist eine 
bereits seit Jahrzehnten aufge-
stellte Forderung, die zuletzt 
wieder verstärkt erhoben wird. 
Ebenfalls seit Jahrzehnten leis-
tet auch die Beamtenschaft 
durch ihre Steuerlast und die 
daraus finanzierten Zuschüsse 
aus dem Bundeshaushalt (vor-
gesehen sind rund 127,8 Milli-
arden Euro im Jahr 2026, etwa 
ein Drittel der Steuereinnah-
men des Bundes) einen ent-
scheidenden Beitrag zur Ren-
tensicherheit, ohne jedoch 
Leistungen aus der Renten
versicherung zu beziehen. 
Wie stehen Sie zu der Forde­
rung nach einer Rentenver­
sicherungspflicht für die 
Beamtenschaft und welche 
Auswirkungen auf den Landes­
haushalt sehen Sie, insbeson­
dere auch im Hinblick der 
Erforderlichkeit einer verfas­
sungsgemäßen Besoldung?

Mostofizadeh: Ich finde, dass 
wir mit Alimentation, Beihilfe 
und Versorgung ein System 
haben, was grundsätzlich 
tragfähig ist. Rentenexperten 
tragen immer mal wieder vor, 
dass man mit rund 60 Milliar-
den Euro Mehreinnahmen 
rechnen kann, wenn die 

Beamtenschaft in die Renten-
kassen einzahlt. Das greift zu 
kurz, denn man kann nicht 
nur die Einnahmeseite be
trachten, sondern muss auch 
auf die Ausgabenseite schau-
en. Hier entstehen dann auch 
entsprechende Rentenansprü-
che der Beamtenschaft und 
somit höhere Ausgaben. Unab-
hängig von der Einnahmeseite 
verfügen Beamtinnen und 
Beamte zum Beispiel bei der 
Altersversorgung zum Teil über 
ein deutlich besseres Niveau 
als die durchschnittlichen 
Rentenbezieher. Gerade in der 
Altersversorgung laufen wir 
durch sehr hohe Pflegekosten 
auf eine dramatische Unterver-
sorgung zu. In der stationären 
Versorgung reicht die monat
liche Rente oft nicht mehr zur 
Kostendeckung aus und bei 
früheren Angestellten wird 
dann das Vermögen angegrif-
fen. Hier müssen wir gerechter 
werden.

Nehmen wir als anderes Bei-
spiel die Krankenversicherung. 
Wir haben derzeit, glaube ich, 
etwa zehn Prozent Privatversi-
cherte in Deutschland, davon 
dürften etwa die Hälfte Beam-
tinnen und Beamte sein. Also 
an dieser Zahl kann man schon 
erkennen, dass, selbst wenn 
man den Beamtinnen und 

Beamten entweder auf der 
Einnahmeseite oder auf der 
Ausgabeseite etwas zumutet, 
das die strukturellen System-
probleme der gesetzlichen 
Kranken- und Rentenversiche-
rung nicht lösen wird. Aus mei-
ner Sicht ist es fairer, die ein 
oder andere Maßnahme über 
Steuern zu finanzieren, beson-
ders die sogenannten versiche-
rungsfremden Leistungen. In 
der aufgeheizten Sozialstaats-
debatte vergessen viele, dass 
derzeit die Beitragszahler und 
eben nicht der Staat die Kran-
kenkassenbeiträge für Kinder 
bezahlen. Meines Erachtens 
müsste dies solidarisch von 
allen getragen werden.

Kommen wir noch zum Thema 
Besoldung. Ich freue mich, 
dass die Landesregierung das 
Tarifergebnis jetzt eins zu eins 
auf unsere Beamtinnen und 
Beamten, Richterinnen und 
Richter sowie Versorgungs-
empfängerinnen und Versor-
gungsempfänger übertragen 
möchte. Diese Einigung wer-
den wir im Parlament umset-
zen. Als schwarz-grüne Koa
lition stehen wir für einen 
starken öffentlichen Dienst 
und verlässlich an der Seite der 
Beschäftigten. Sie leisten täg-
lich gute und wichtige Arbeit, 
die wir damit würdigen. Auch 

an der Umsetzung der Ent-
scheidung des Bundesverfas-
sungsgerichts aus dem ver
gangenen Jahr arbeitet die 
Landesregierung derzeit mit 
Hochdruck.

NRW Magazin: Der Frauenan-
teil im öffentlichen Dienst in 
Nordrhein-Westfalen beträgt 
derzeit etwa 58 Prozent. 
Während Frauen in der Gesamt
belegschaft überrepräsentiert 
sind, sind sie in Führungsposi
tionen, insbesondere in den 
Kommunen (etwa 14 Prozent) 
und höheren Besoldungsgrup-
pen, deutlich unterrepräsen-
tiert. Zugleich sind unter den 
Teilzeitbeschäftigten im öffent-
lichen Dienst rund 86 Prozent 
Frauen, was sich mittelbar auf 
deren Beförderungschancen 
auswirkt. Das Landesgleich
stellungsgesetz (LGG) NRW 
schreibt auch für den öffent
lichen Dienst einen Mindest
anteil von 40 Prozent Frauen in 
Gremien und Führungspositio-
nen vor. Mit welchen konkreten 
Maßnahmen verbessert die 
Regierungskoalition die Verein­
barkeit von Beruf, Familie und 
Karriere, um einerseits die 
hohe Teilzeitquote bei Frauen 
im öffentlichen Dienst zu 
reduzieren und zugleich die 
Zielvorgabe des LGG NRW zu 
erreichen?

 Im Gespräch mit Mehrdad Mostofizadeh, Vorsitzender 
der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im NRW-Landtag
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Mostofizadeh: Wir hatten 
unter Rot-Grün versucht, die 
Besetzung von Spitzenfunk
tionen durch Frauen gesetzlich 
deutlich zu stärken. Das hat 
nicht so funktioniert, wie wir 
uns das vorgestellt hatten, und 
wurde durch Schwarz-Gelb 
auch teilweise verändert. Trotz-
dem sind einige der Maßnah-
men, wie zum Beispiel die um-
fangreichere Berücksichtigung 
von Teilzeit bei der Berechnung 
von Dienstzeiten als Vorausset-
zung für eine Beförderung oder 
einen Aufstieg, erhalten geblie-
ben. Auch kommen Regelun-
gen zum Homeoffice oder ein 
erweiterter Arbeitszeitrahmen 
sowie Coworking- und Shared-
Working-Angebote gerade 
auch Frauen zugute. Mit mehr 
zeitlicher und auch örtlicher 
Flexibilität kann die wichtige 
Care-Arbeit besser in den 
Tagesablauf integriert werden. 
Zudem können sich Spielräume 
eröffnen, um mit weiteren 
Stunden in Richtung Vollzeit
beschäftigung aufzustocken.

Ich sehe bei dieser Thematik 
aber noch einen anderen wich-
tigen Bereich. Auch bei der 
Frage nach der Beteiligung von 
Menschen mit körperlichen 
Einschränkungen im Berufs
leben geht es darum, oft vor-
handene Barrieren abzubauen.

Wichtig für die Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf ist auch 
eine verlässliche Kinderbetreu-
ung. Mit der Reform des Kin-
derbildungsgesetzes machen 
wir die Betreuung verlässlicher 
und sorgen für eine gute früh-
kindliche Bildung. Für weitere 
Maßnahmen nehmen wir zu-
sätzlich 106 Millionen Euro in 
die Hand. Damit stärken wir 
unter anderem die Sprachbil-
dung der Kinder und weiten 
das „Kita-Helfer:innenpro-
gramm“ auf alle Kitas aus, um 
die Fachkräfte zu entlasten. Zu-
dem erhöhen wir die Mittel für 
die Personaloffensive und stär-
ken die Praxisanleitung, damit 
die Auszubildenden in den Ein-
richtungen gut begleitet wer-
den. Wir hoffen, so auch die 
Abbrecherquote zu senken.

NRW Magazin: Das derzeit im 
Gesetzgebungsverfahren 
befindliche Landesantidiskri-
minierungsgesetz (LADG) NRW 
wird durch die Mitglieder-
schaft des DBB NRW kontro-
vers diskutiert. Besonders von 
der organisierten Lehrerschaft 
und den Beschäftigten der 
sogenannten Eingriffs- und 
Vollzugsverwaltung wird ein 
negativer Einfluss auf reguläre 
Diensthandlungen befürchtet. 
Überwiegend kritisch wird da-
bei, auch in der Öffentlichkeit, 
die sogenannte Beweislastum-
kehr bewertet. Ein inzwischen 
alltäglicher Beispielfall soll die-
se Problematik verdeutlichen: 
Ein ( junger) Mann möchte sich 
nicht von einer Frau, ob Polizis-
tin, Lehrerin, Finanz- oder 
Justizbeschäftigte sei dahin
gestellt, anweisen lassen und 
beruft sich dabei auf seine Re-
ligion. Anschließend macht er 
seine Diskriminierung aus reli-
giösen Gründen nach § 4 LADG 
NRW und eine finanzielle 
Wiedergutmachung geltend. 
Bei dem vom Gesetz vorgese-
henen Automatismus der 
Beweislastumkehr würden die 
Indizien für eine Diskriminie-
rung des Mannes sprechen. 
Die gleichwohl geschlechts-
spezifisch diskriminierte Be-
schäftigte müsste dagegen 
beweisen, dass ihrerseits keine 
Diskriminierungshandlung er-
folgt ist. Mit welchen konkre­
ten Maßnahmen im Rahmen 
der Arbeitgeberpflichten des 
Allgemeinen Gleichbehand­
lungsgesetz (AGG) schützt das 
Land NRW als Arbeitgeber 
seine Beschäftigten vor Diskri­
minierung durch Dritte?

Mostofizadeh: Ich habe mich 
mit der Frage von Diskriminie-
rung und Mobbing sowie Sen-
sibilisierung am Arbeitsplatz 
wirklich intensiv befasst. Bis 
vor ein paar Wochen war ich 
Parlamentarischer Geschäfts-
führer unserer Fraktion, und 
wir haben hier Richtlinien für 
die Sensibilisierung gegen Dis-
kriminierung und Mobbing am 
Arbeitsplatz erarbeitet und 
verabschiedet und nun auch 
eine entsprechende Struktur 

geschaffen. Auch in den 
Ministerien und Behörden des 
Landes gibt es entsprechende 
Beauftragtenstrukturen, was 
Gesetzeslage ist. Mit dem 
Landesdiskriminierungsgesetz 
wollen wir die Lücken des All-
gemeinen Gleichbehandlungs-
gesetzes des Bundes schließen. 
Auch die Bundesbeauftragte 
für Antidiskriminierung for-
dert, dass die Länder eigene 
Antidiskriminierungsgesetze 
auf den Weg bringen – das 
machen wir jetzt. Das Gesetz 
schafft fairere Verfahren und 
klare Standards. Das stärkt 
nicht nur die Rechte der Be
troffenen, sondern auch das 
Vertrauen in staatliche Insti
tutionen. Klar ist auch, es gibt 
keinen Wiedergutmachungs-
anspruch gegen die einzelne 
Beamtin oder den Beamten, 
sondern es richtet sich immer 
gegen die staatliche Instituti-
on. Durch das Landesantidis-
kriminierungsgesetz wollen 
wir eine Kultur der Wertschät-
zung von Vielfalt fördern, es 
geht um gegenseitigen 
Respekt und Verantwortung.

NRW Magazin: Die Moderni-
sierungsoffensive für den öf-
fentlichen Dienst befindet sich 
auf der Zielgeraden. Der DBB 
NRW begrüßt den überwie-

genden Teil dieser Maßnah-
men. Inwieweit rechnen Sie 
mit Änderungen im Rahmen 
des Gesetzgebungsverfahrens?

Mostofizadeh: Ich begrüße 
sehr, dass die Landesregierung 
unsere Vorgabe aus dem Koali-
tionsvertrag umgesetzt und in 
enger Zusammenarbeit mit 
den Beschäftigten und Ge-
werkschaften eine Modernisie-
rungsoffensive für den öffent
lichen Dienst erarbeitet hat. So 
konnten bereits im vorparla-
mentarischen Verfahren wich-
tige Hinweise unter anderem 
der Gewerkschaften aufge-
nommen werden. Wir stehen 
aber noch vor dem Beginn der 
parlamentarischen Beratun-
gen, in denen eine intensive 
Beratung der Bausteine erfol-
gen wird. Bei zurückliegenden 
Gesetzgebungsverfahren wie 
der Modernisierung des Lauf-
bahnrechts haben CDU und 
Grüne gezeigt, dass wir die 
Sachverständigenanhörung 
sehr ernst genommen haben 
und dabei auf erkannte Ände-
rungsbedarfe selbstverständ-
lich auch mit Änderungs
anträgen reagieren. 

NRW Magazin: Herr Mostofi-
zadeh, vielen Dank für das  
Gespräch.� MM

Grünen-Fraktionsvorsitzender Mehrdad Mostofizadeh
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Besoldungsgespräch mit der Landesregierung

NRW geht mit gutem Beispiel voran
Die Landesregierung Nord-
rhein-Westfalen hat sich im 
Besoldungsgespräch mit den 
Vertreterinnen und Vertretern 
der gewerkschaftlichen Spit-
zenverbände darauf verstän-
digt, die Tarifeinigung für die 
Landesbeschäftigten vom 
14. Februar 2026 system
gerecht eins zu eins auf die 
Beamtinnen und Beamten, 
Richterinnen und Richter 
sowie Versorgungsempfän-
gerinnen und Versorgungs-
empfänger des Landes und 
der Kommunen zu übertragen. 
An dem Gespräch nahmen 
vonseiten der Landesregie-
rung Ministerpräsident 
Hendrik Wüst, stellvertre
tende Ministerpräsidentin 
Mona Neubaur, Finanzminister 
Dr. Marcus Optendrenk und 
Minister und Chef der Staats-
kanzlei, Nathanael Liminski, 
teil. Als Vertreter des DBB NRW 
waren Roland Staude, Caroline 
Konzack (DSTG NRW) und 
Frank Meyers (komba nrw) an 
dem Gespräch beteiligt, wie 
auch Prof. Gerd Hamme, Lan-
desvorsitzender des Deutschen 
Richterbundes (DRB NRW).

Die Tarifeinigung sieht für das 
Jahr 2026 zum 1. April 2026 
eine Erhöhung der monat

lichen Tabellenentgelte um 
2,8 Prozent, mindestens jedoch 
100 Euro, sowie eine Anhe-
bung der monatlichen Ausbil-
dungsentgelte um 60 Euro vor. 
Für das Jahr 2027 folgt ab dem 
1. März 2027 eine weitere Er-
höhung der Tabellenentgelte 
um 2 Prozent sowie eine Erhö-
hung der monatlichen Ausbil-
dungsentgelte um 60 Euro. Für 
das Jahr 2028 steigen die Ta-
bellenentgelte ab dem 1. Janu-
ar 2028 um 1 Prozent, die mo-
natlichen Ausbildungsentgelte 
um weitere 30 Euro. Für 2026 
gilt dies mit einer Besonder-
heit. Mit Blick auf den entspre-
chenden Prüfungsparameter 
des Bundesverfassungs
gerichts erfolgt bezüglich des 

Abstandsgebotes die Übertra-
gung des tariflichen Mindest-
betrages von 100 Euro eine 
Anhebung der Grundgehälter 
um 3,36 Prozent, damit eine 
Verringerung der Abstände 
zwischen den Besoldungsgrup-
pen vermieden wird. Die Lan-
desregierung leitet nun zügig 
das Gesetzgebungsverfahren 
ein, damit sie den Gesetzent-
wurf bereits für das Juni-Ple-
num in den Landtag einbrin-
gen kann. Zudem wird die 
Landesregierung die Umset-
zung der Entscheidung des 
Bundesverfassungsgerichts 
vom 17. September 2025 in 
einem gesonderten Gesetz 
regeln. Dazu laufen die erfor-
derlichen Prüfungen, das ent-

sprechende Gesetzgebungs-
verfahren soll im Laufe des 
Sommers eingeleitet werden.

Hierzu der 1. Vorsitzende des 
DBB NRW, Roland Staude: „Mit 
der zeit- und inhaltsgleichen 
Übertragung des Tarifergebnis-
ses auf den Besoldungs- und 
Versorgungsbereich der Lan-
des- und Kommunalbeamten 
haben wir auch einen guten 
Einstieg in eine anstehende 
Besoldungsstrukturreform er-
reicht. Hier zeigt das Land die 
notwendige Seriosität und das 
erforderliche Augenmaß im 
Hinblick auf die Entscheidung 
des Bundesverfassungs
gerichts.“�
� MM

Vertreter der gewerkschaftlichen Spitzenverbände (DBB NRW, DGB NRW, DRB NRW) und 
der NRW-Landesregierung auf dem Besoldungsgespräch in der Staatskanzlei ©
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75 Jahre Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl

Nordrhein-Westfalen ein Fundament des  
Europäischen Einigungsprozesses
Im Frühjahr 1950 präsentierte 
der französische Außenminis-
ter Robert Schuman seine Idee 
für eine gemeinsame europäi-
sche Stahlproduktion. Sein Ziel 
war es, eine neue deutsche 
Aufrüstung zu verhindern. 
Bundeskanzler Konrad Ade­
nauer ging sofort auf die Idee 
ein, da er nach dem Ende des 
2. Weltkrieges und der Nazi
tyrannei darin eine einmalige 
Chance sah, die junge Bundes-
republik als gleichberechtigten 
Staat auf die internationale 
Bühne zurückzubringen. Der 
am 18. April 1951, vor nun-
mehr 75 Jahren, durch die 
Regierungschefs von Belgien, 
Deutschland, Frankreich, Itali-
en, Luxemburg und die Nieder-
lande in Paris unterzeichnete 
Vertrag zur Europäischen Ge-
meinschaft für Kohle und Stahl 
(EGKS) wurde zur Basis des 
Europäischen Einigungsprozes-
ses. Nach der Katastrophe des 
2. Weltkrieges vereinte die 
sogenannte „Montanunion“ 
Deutschland, Frankreich, Itali-
en und die Benelux-Staaten, 
um durch einen gemeinsamen 
Markt für Kohle und Stahl zu-
künftige Kriege zwischen den 
Mitgliedern materiell unmög-

lich zu machen. Aus der 1951 
gegründeten EGKS entwickelte 
sich über weitere Etappen 
schließlich die heutige Euro-
päische Union.

Auch wenn Robert Schuman 
zu Recht diese fundamentale 
Grundidee einer europäischen 
Wirtschaftsgemeinschaft zuge-
schrieben wird, hatten an die-
sem Vorhaben verschiedene 
Protagonisten wesentlichen 
Anteil. Der Schuman-Plan ging 
wesentlich auf ein Projekt des 

Generalkommissars für den 
französischen Wirtschaftsplan, 
Jean Monnet, zurück, der die 
Auflösung der sogenannten 
Ruhrbehörde vorsah und der 
Bundesrepublik die Möglich-
keit eröffnen sollte, die alliier-
ten Produktionsbeschränkun-
gen der deutschen 
Schwerindustrie zu beenden. 
Von 1946 bis 1950 war Monnet 
erster Leiter des französischen 
Planungsamtes (Commissariat 
général du Plan) und realisierte 
mit dem „Monnet-Plan“ von 
1946 bis 1950 ein großes Mo-
dernisierungsprogramm für die 
Wirtschaft Frankreichs und 
einen gewaltigen Ausbau der 
französischen Stahlkapazität.

Einen weiteren Anteil hatte 
der nordrhein-westfälische 
Ministerpräsident Karl Arnold, 
der bereits Anfang 1948, ange-
sichts alliierter Kontrolle der 
nordrhein-westfälischen Koh-
le- und Stahlindustrie, seine 
europäischen Vorstellungen 
formulierte. Arnold versuchte 
in Übereinstimmung mit allen 
westdeutschen Politikern, die 
zu dieser Zeit von den Westalli-
ierten geplante Überwachung 
des Bergbaus und der Stahl-
produktion im Ruhrgebiet 

sowie die Verteilung von deren 
Erzeugnissen durch eine Inter-
nationale Ruhrbehörde (IRB) 
abzuwenden. Dies gelang ihm 
jedoch nicht. Schon im April 
1949 nahm diese Behörde ihre 
Tätigkeit auf, die im Düsseldor-
fer „Atlantikhaus“ (heute Mi-
nisterium für Heimat, Kommu-
nales, Bau und Digitalisierung) 
ihren Sitz hatte. Sie teilte die 
Kohle- und Stahlerzeugung des 
Ruhrgebietes unter Frankreich, 
Großbritannien, den USA und 
den Benelux-Ländern auf. Ar-
nold wollte dagegen die Inter-
nationalen Ruhrbehörde durch 
eine Art „Montanunion“ in der 
Form eines völkerrechtlichen 
Zweckverbandes auf genos-
senschaftlicher Grundlage 
ersetzen.

Auch Arnolds Pläne, die auf 
eine deutsche Gleichberechti-
gung in der Schwerindustrie 
der Ruhr gerichtet waren, wur-
den schließlich von der franzö-
sischen Regierung aufgegriffen 
und führten 1950 zum Schu-
man-Plan. Bereits im Juni 1950 
nahmen Frankreich, die Bun-
desrepublik, Italien und die 
Benelux-Staaten Verhandlun-
gen auf. Der Vertrag über die 
Gründung der Europäischen 

Nach Unterzeichnung des EGKS-Vertrages in Paris: Robert Schuman (Mitte) neben Konrad Adenauer

NRW-Ministerpräsident Karl Arnold (l.) 1948 im Gespräch mit dem 
späteren französischen Präsidenten Charles de Gaulle (rechts).
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Sonderpublikation des DBB NRW 
zur Veranstaltungsreihe

Dr. Hans Walter Hütter (links) und Landtagspräsident André Kuper bei der 
Eröffnung der Ausstellung 75 Jahre NRW-Verfassung im Landtag
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Gemeinschaft für Kohle und 
Stahl (EGKS) sah die Schaffung 
eines gemeinsamen Marktes 
für die kohle- und stahlerzeu-
gende Industrie vor. Die Bin-
nenzölle wurden aufgehoben 
und die Außenzölle angegli-
chen. Nach einer Erinnerung 
des CDU-Politikers Rainer Bar­
zel hatte Jean Monnet im Jahr 
1953 Karl Arnold bei einem 
Besuch der „Hohen Behörde“ 
in Luxemburg, dem Exekutivor-
gan der Gemeinschaft, sogar 
als „Vater der Montanunion“ 
begrüßt.

Der EGKS-Vertrag machte mit 
seinem Inkrafttreten am 23. Juli 
1952 das sogenannte „Ruhr
statut“ von 1949 überflüssig. 
Durch die Gründung der EGKS 
wurden erstmals nationale 
Hoheitsrechte an eine supra
nationale Behörde übertragen. 

Für die junge Bundesrepublik 
war dieser Vertrag ein wichtiger 
Schritt auf dem Weg zu Gleich-
berechtigung und Souveränität, 
nachdem sie im Mai 1951, also 
auch vor 75 Jahren, zudem Mit-
glied des zwei Jahre zuvor ge-
gründeten Europarates wurde. 

Dessen Hauptziele – Frieden, 
wirtschaftlicher und sozialer 
Fortschritt sowie Sicherung der 
Menschenrechte – sind heute 
bedeutsamer denn je.

Weitere Informationen zu die-
sem Thema liefert die Sonder-

publikation des DBB NRW zu 
seiner Veranstaltungsreihe 
anlässlich des 80. Gründungs
jubiläums von Nordrhein-
Westfalen, welche auf den 
Veranstaltungen des DBB 
NRW erhältlich ist.�
� MM

Veranstaltung in der Geschäftsstelle

Zwei Landespolitiker schafften Grundlagen 
für das gemeinsame Europa
Im Rahmen seiner Veranstal-
tungsreihe zum 80. Grün-
dungsjubiläum des Landes 
Nordrhein-Westfalen lädt der 
DBB NRW am 15. Juni 2026 um 
17 Uhr in die Landesgeschäfts-
stelle ein. An diesem Abend 

wollen wir wieder in einen 
geselligen Gedankenaustausch 
treten sowie über ein zeithisto-
risches Thema referieren und 
diskutieren. Dr. Hans Walter 
Hütter wird als Gast des 
Abends über zwei bedeutende 

Landespolitiker und Kontrahen-
ten referieren, die durch ihren 
steten freundschaftlichen Kon-
flikt und ihre unterschiedlichen 
Ansichten über die Ausrichtung 
und Aufbau der deutschen 
Nachkriegsordnung über unser 

Land hinaus die junge Bundes-
republik und das neue gemein-
same Europa erheblich präg-
ten: Konrad Adenauer und Karl 
Arnold. Der erste Bundeskanz-
ler und der erste gewählte Mi-
nisterpräsident von Nordrhein-
Westfalen wären in diesem 
Jahr 150 sowie 125 Jahre alt 
geworden. Zugleich besteht 
auch die Möglichkeit der Be-
sichtigung unserer Ausstellung 
„Unser Land hat Geburtstag“. 
Hans Walter Hütter war von 
2007 bis 2021 Präsident der 
Stiftung Haus der Geschichte 
der Bundesrepublik Deutsch-
land und von Februar 2020 bis 
Ende 2024 Vorsitzender des 
Präsidiums Haus der Geschich-
te Nordrhein-Westfalen. Zur 
Optimierung der gastronomi-
schen Versorgung an dem 
Abend bitten wir um eine 
kurze Teilnahmeinformation an 
post@dbb-nrw.de�
� MM

Veranstaltungstipp
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Frühjahrssitzung des Hauptvorstandes

Voller Terminplan im NRW-Jubiläumsjahr
Die erste Hauptvorstandssit-
zung des DBB NRW in diesem 
Jahr fand Ende April im Kolping-
saal des „Townhouse“ in Düssel-
dorf statt. Im Mittelpunkt stan-
den der gewerkschaftspolitische 
Lagebericht mit ausführlichen 
Berichten über die Ergebnisse 
des Tarifkompromisses mit der 

TdL vom 14. Februar 2026 sowie 
dessen Übertragung in den Be-
soldungs- und Versorgungsbe-
reich als Ergebnis des Besol-
dungsgespräches mit der 
Landesregierung am 21. April 
2026, die gemeinsam zwischen 
den Vertretern gewerkschaftli-
cher Spitzenverbände und der 

Landesregierung erarbeiteten 
Vorhaben der Modernisierungs-
offensive für den öffentlichen 
Dienst des Landes NRW und die 
anstehende Besoldungsstruk-
turreform. Weiterhin stand der 
Bericht der Rechnungsprüfung 
für das Haushaltsjahr 2025 auf 
der Agenda, wie auch Termin

informationen zur Veranstal-
tungsreihe des DBB NRW zum 
80. Gründungsjubiläum des 
Landes Nordrhein-Westfalen. 
Auch die Seniorenvertretung, 
die Frauenvertretung und die 
dbb jugend nrw berichteten 
über ihre laufende gewerk-
schaftliche Basisarbeit.� MM

Hauptvorstand im Kolpingsaal des „Townhouse“ Düsseldorf
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